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JAGDPACHTVERTRAG 

VERLÄNGERUNGSVERTRAG 

 
des Vertrages vom    

 
 
 
 

über das Gemeinschaftsjagdrevier 
 

 
 

Revier-Nr.    
 

Hegegemeinschaft HG-Nr    
 

Zwischen der 

Jagdgenossenschaft 
 
 
 
 

vertreten durch den Jagdvorsteher 
 
 

(Verpächter) 

und 
 
 

1.    

2.    

3.    

(Pächter) 
 
 
 

1. Der derzeit laufende Jagdpachtvertrag vom wird auf die Dauer von 9 (neun) 

weiteren Jahren verlängert. 

 
a) Vertragsbeginn: 01. April    

 

b) Vertragsende: 31. März    
 
 

2. Der neue Pachtpreis beträgt  € (i. W. Euro). 

Er ist ab 1. April vertragsmäßig zu entrichten. 
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3. Der/Die Pächter/in haftet/haften (als Gesamtschuldner) für den Pachtzins sowie evtl. 

anfallenden Wild- oder Jagdschaden und für Zuwiderhandlungen gegen die durch das 

Pachtverhältnis begründeten Verpflichtungen auch dann, wenn diese von Beauftragten, 

Unterpächtern, Jagdbegehern oder Jagdgästen begangen worden sind. 

 
4. Der/Die Pächter/in darf/dürfen auch künftig höchstens ( ) 

unentgeltliche Jagderlaubnisscheine ausgeben. Diese sind vom Pächter/von allen 

Pächtern und dem Jagdvorsteher zu unterzeichnen. 

 
 

5. Alle übrigen Bestimmungen des Jagdpachtvertrages vom sind 

Bestandteil dieses Vertrages. 

 
 
 
 

(Ort)(Datum) (Pächter) 
 
 
 

(Verpächter) (Pächter) 
 
 
 

(Pächter) 
 

 

 
*Nichtzutreffendes streichen 

Dieser Vertrag wurde der Unteren Jagdbehörde ordnungsgemäß nach § 12 Abs. 1 BJagdG 

angezeigt. 

 
Beanstandungen werden - nicht*- erhoben. 

 
 
………………,    

Landratsamt 
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